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Die Kreiswahlleiterin des Wahlkreises 234 Schwandorf weist auf folgende im 
Bundesgesetzblatt Jahrgang 2021, Teil I Nr. 29, am 09. Juni 2021 veröffentlichte 

Änderung des Bundeswahlgesetzes hin:  
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Haushaltssatzung des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Bruders-
dorfer Gruppe für das Haushaltsjahr 2021 

 
I. 

Aufgrund des § 17 der Verbandssatzung vom 09.08.2011, des Art. 40 Abs. 1 KommZG, 
sowie Art. 63 ff der GO, hat die Verbandsversammlung des Zweckverbandes zur Was-
serversorgung der Brudersdorfer Gruppe, in ihrer öffentlichen Sitzung am 23.02.2021 

folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen, die hiermit gemäß, 
Art. 24 KommZG i.V.m. Art 65 Abs. 3 GO bekanntgemacht wird: 

 
§ 1 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit festgesetzt; er schließt  

im Verwaltungshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit  826.600,00 € 

und im Vermögenshaushalt  
in den Einnahmen und Ausgaben mit  1.857.000,00 € ab. 
 

§ 2 
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-

maßnahmen wird auf 1.000.000,00 € festgesetzt. 
 

§ 3 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt. 
 

§ 4 
(1) Eine Verwaltungsumlage wird nicht erhoben. 
(2) Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. 

 
§ 5 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 
Haushaltsplan wird auf 100.000,00 € festgesetzt. 

 

§ 6 
Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 

 
§ 7 

Diese Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2021 in Kraft. 
 

II. 

Das Landratsamt Schwandorf hat mit Schreiben vom 31.05.2021 Az. 2.1-941-
2021/006114 die Genehmigung für die in § 2 der Haushaltssatzung 2021 festgelegte 

Kreditaufnahme erteilt. 
 

III. 

Der Haushaltsplan liegt vom Tage nach der Veröffentlichung der Bekanntmachung eine 
Woche lang bei der Geschäftsstelle des Zweckverbandes in Schmidgaden, während der 

allgemeinen Dienststunden öffentlich zur Einsichtnahme auf. 
 
Schmidgaden, 07.06.2021 

Zweckverband zur Wasserversorgung der Brudersdorfer Gruppe 
Zeitler 

Zweckverbandsvorsitzender 
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Verbandssatzung des Zweckverbands zur gemeinsamen Erledigung von Ver-
waltungsaufgaben im Städtedreieck Burglengenfeld - Maxhütte-Haidhof - Teu-

blitz 
 

Aufgrund Art. 18 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 20.06.1994 (GVBl. S. 555, ber. 1995 S. 98, BayRS 
2020-6-1-I), zuletzt geändert durch § 1 Abs. 43 der Verordnung vom 26.03.2019 (GVBl. 

S. 98) beschließt die Stadt Teublitz folgende, mit Schreiben des Landratsamtes Schwan-
dorf vom 16.06.2021 genehmigte  

 
Verbandssatzung: 

 

I. Allgemeine Vorschriften 
 

§ 1 Name, Sitz, Rechtsstellung und Aufsicht  
(1) Der Zweckverband führt den Namen „Zweckverband zur gemeinsamen Erledi-

gung von Verwaltungsaufgaben im Städtedreieck Burglengenfeld - Maxhütte-

Haidhof - Teublitz“.  
(2) Der Zweckverband hat seinen Sitz in Teublitz.  

(3) Der Zweckverband ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts.  
(4) Aufsichtsbehörde ist das Landratsamt Schwandorf.  

 

§ 2 Verbandsmitglieder, räumlicher Wirkungsbereich  
(1) Verbandsmitglieder sind die Städte Burglengenfeld, Maxhütte-Haidhof und Teu-

blitz.  
(2) Andere Gemeinden können dem Zweckverband beitreten, wenn dies zur Erfüllung 

der Aufgaben nach § 3 erforderlich ist.  

(3) Der Beitritt bedarf einer Änderung der Verbandssatzung und der Genehmigung 
durch die Aufsichtsbehörde.  

(4) Der räumliche Wirkungsbereich des Zweckverbands (Verbandsgebiet) umfasst 
die Gemeindegebiete der Verbandsmitglieder.  
 

§ 3 Aufgaben des Zweckverbands  
(1) 1Aufgabe des Zweckverbands ist die Erledigung der nachfolgend bezeichneten 

Verwaltungsaufgaben seiner Verbandsmitglieder einschließlich Errichtung, Unter-
halt und Betrieb der dazu erforderlichen Einrichtungen.  

(2) Der Zweckverband erfüllt folgende Aufgaben:  
1. 1Betrieb und Unterhalt der gemeinsamen Geschäftsstelle des Städtedreiecks. 

2Dies umfasst:  

a) Koordination der Aktivitäten der interkommunalen Kooperation, 
b) Entwicklung, Beratung und Betreuung von innovativen gemeinschaftlichen 

Projekten, 
c) Öffentlichkeitsarbeit, 
d) Organisation von Ausstellungen, kulturellen Veranstaltungen und Festen, 

e) Vorbereitung von gemeinsamen Beschaffungen der Verbandsmitglieder 
f) Einrichtung einer Koordinierungsstelle Landesplanung und Regionalpla-

nung.  
2. 1Betreuung der Stadtarchive der Verbandsmitglieder. 2Dies umfasst:  

a) Betrieb und Betreuung der Stadtarchive an ihren Standorten bei den Ver-

bandsmitgliedern, 
b) Beratung von Archivnutzern, 

c) Verzeichnung der Bestände, 
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d) Bewertung von Archivgut, 
e) Erschließung der Archivbestände, 

f) wissenschaftliche Dokumentation einschließlich Erstellung von Beiträgen, 
etwa für Festschriften. 

3. 1Betrieb und Unterhalt der Kleiderkammer des Städtedreiecks. 2Dies umfasst:  
a) Betrieb und Unterhalt der Kleiderkammer im Städtedreieck, 
b) Entgegennahme von Sachspenden (Kleidung, Schuhe, Spielzeug, jedoch 

keine Haushaltswaren und sperrigen Gegenstände),  
c) Ausgabe von als Sachspende erhaltener Kleidung, Schuhen und Spielzeug 

an Bedürftige, 
d) Öffentlichkeitsarbeit der / für die Kleiderkammer.  

4. 1Wirtschaftsförderung für die Verbandsmitglieder einschließlich Fremdenver-

kehrsförderung und Förderung der Naherholungs- und Freizeitgestaltungs-
möglichkeiten. 2Dies umfasst:  

a) aufgabenbezogene Kommunikation mit den Verbandsmitgliedern und Ko-
ordination der aufgabenbezogenen Kommunikation zwischen den Ver-
bandsmitgliedern und aufgabenbezogene Kommunikation mit den vor Ort 

tätigen Gewerbe- , Einzelhandels-, und ähnlichen Interessenverbänden 
der Verbandsmitglieder,   

b) Sammlung und Aufbereitung von Informationen zu Gewerbeflächen und 
Gewerbepotentialflächen für Gewerbeneuansiedelungen- und Umsiede-
lungen zur Erstellung eines gemeinsamen Flächenprogramms unter Prio-

risierung der Bestandsflächen der Verbandsmitglieder.  
c) Entwicklung und Durchführung von Marketingmaßnahmen für das ge-

meinsame Flächenprogramm der Verbandsmitglieder in Internet, Rund-
funk und Printmedien, 

d) Ansprache und Beratung potentieller Investoren und potentiell ansied-

lungsinteressierter Unternehmen und Existenzgründer, 
e) Betreuung von Ansiedlungsvorhaben und Existenzgründungen, 

f) Vorbereitung und Durchführung von Investorengesprächen in Abstim-
mung mit den Verbandsmitgliedern, 

g) Marketing und Öffentlichkeitsarbeit für die Ferien- / Urlaubsregion Südli-

che Naab-Vils in Internet, Rundfunk und Printmedien, 
h) Erstellung, Pflege und Veröffentlichung von Tourismusbroschüren und 

Gastgeberverzeichnissen, 
i) Beschilderung von Wanderwegen und Radwegen.  

5. 1Errichtung und Betrieb des Interkommunalen Recyclinghofs im Gewerbege-
biet Teublitz-Südost. 2Dies umfasst:  
a) Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit dem Landkreis 

Schwandorf als entsorgungspflichtiger Körperschaft (Art. 3 Abs. 1 
BayAbfG) für Errichtung und Betrieb des Interkommunalen Recyclinghofs 

im Gewerbegebiet Teublitz-Südost,  
b) Errichtung des Interkommunalen Recyclinghofs auf dem dazu vom Zweck-

verband bei der Stadt Teublitz gemieteten bzw. gepachteten Grundstück, 

c) Betrieb und Unterhalt des errichteten Interkommunalen Recyclinghofs, 
d) unentgeltliche Entgegennahme der Abfälle aus privaten Haushaltungen, 

die nach der gemäß Buchstabe a) zwischen dem Zweckverband und dem 
Landkreis Schwandorf geschlossenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung 
als zur Entgegennahme auf dem Interkommunalen Recyclinghof bestimmt 

sind, für Maßnahmen der Abfallbewirtschaftung im Sinne der Nrn. 2 - 5 des 
§ 6 Abs. 1 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG), 

e) Einrichtung einer Wildentsorgungsstelle (Konfiskatbehälter).  
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6. 1Wahrnehmung des den Verbandsmitgliedern obliegenden Feuerbeschauwe-
sens nach der Verordnung über die Feuerbeschau (FBV).  

7. 1Förderung des Klimaschutzes im Städtedreieck einschließlich der Befassung 
mit allen Fragen und Aufgaben zum ökologischen und energiebewussten Han-

deln zur Verbesserung der Umweltbilanz im Städtedreieck. 2Dies umfasst die 
Koordination der für den Klimaschutz bei den Verbandsmitgliedern zuständi-
gen Stellen und Abstimmung der Klimaschutzkonzepte der Verbandsmitglie-

der.  
(3) 1Die Verbandsmitglieder können dem Zweckverband im Rahmen der gesetzlichen 

Bestimmungen weitere Aufgaben übertragen. 2Die Übertragung weiterer Aufga-
ben bedarf der Änderung der Verbandssatzung und der Genehmigung durch die 
Rechtsaufsichtsbehörde.  

(4) 1Der Zweckverband erlässt für die ehrenamtliche Tätigkeit der Verbandsräte eine 
Entschädigungssatzung. 2Die Verbandsmitglieder übertragen dem Zweckverband 

die für die Wahrnehmung des Feuerbeschauwesens (Abs. 2 Nr. 6) erforderlichen 
Befugnisse. 3Weitere Befugnisse werden dem Zweckverband nicht übertragen.  

(5) Der Zweckverband erfüllt seine Aufgaben ohne Gewinnerzielungsabsicht.  

 
§ 4 Nutzung Flächen  

(1) Der Zweckverband schließt mit dem jeweiligen Verbandsmitglied die Miet- bzw. 
Pachtverträge zum Erwerb des Nutzungsrechts an den Flächen, die zur Erfüllung 
seiner in § 3 Abs. 2 bestimmten Aufgaben erforderlich sind.  

(2) 1Der Zweckverband mietet bzw. pachtet das für Errichtung und Betrieb des In-
terkommunalen Recyclinghofs erforderliche Grundstück (§ 3 Abs. 2  

Nr. 5) sowie die Kleiderkammer (§ 3 Abs. 2 Nr. 3). 2Die Archivflächen (§ 3 Abs. 
2 Nr. 2) verbleiben mit der jeweils darauf ruhenden Unterhaltslast einschließlich 
Wartung, Instandhaltung und Instandsetzung bei ihren bisherigen Inhabern.  

(3) 1Der Zweckverband wird die für die Erfüllung seiner Aufgaben erforderlichen Bü-
roflächen aus dem bisherigen gemeindlichen Bestand der Verbandsmitglieder an-

mieten. 2Der Zweckverband schließt mit den Verbandsmitgliedern die hierzu er-
forderlichen Mietverträge. 3Die Miethöhe ist nach der ortsüblichen Miete für ver-
gleichbare Gewerbeimmobilien zu bemessen.  

 
§ 5 Übernahmeberechtigung und -verpflichtung des Zweckverbands  

(1) 1Der Zweckverband ist berechtigt, bei den Verbandsmitgliedern für die Aufgaben 
nach § 3 Abs. 2 Nrn. 1 bis 7 vorhandene bewegliche Vermögensgegenstände, 

insbesondere Mobiliar und IT-Ausstattung, zu übernehmen. 2Eine finanzielle Ab-
löse zum Zeitwert erfolgt dabei nur für die beweglichen Vermögensgegenstände, 
deren Zeitwert jeweils mindestens 100 € (in Worten: einhundert Euro) beträgt. 
3Zur entgeltlichen Übernahme beweglicher Vermögensgegenstände schließt der 
Zweckverband mit dem jeweiligen Verbandsmitglied gesonderte Vereinbarungen.  

(2) 1Der Zweckverband ist verpflichtet, die bei den Verbandsmitgliedern für die Auf-
gaben nach § 3 Abs. 2 Nrn. 1 bis 3 und 5 beschäftigten Arbeitnehmer zu über-
nehmen. 2Für die Überleitung der Arbeitnehmer werden zwischen dem Zweckver-

band und den Verbandsmitgliedern sowie zwischen dem Zweckverband und den 
überzuleitenden Arbeitnehmern gesonderte Vereinbarungen geschlossen. 3Der 

Zweckverband wird Mitglied des Kommunalen Arbeitgeberverbands Bayern (KAV) 
und der Zusatzversorgungskasse der bayerischen Gemeinden (ZVK).  
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II. Verfassung und Verwaltung   
 

§ 6 Verbandsorgane  
Organe des Zweckverbands sind die Verbandsversammlung, der Verbandsaus-

schuss und der Verbandsvorsitzende.  
 

§ 7 Zusammensetzung der Verbandsversammlung  

(1) 1Die Verbandsversammlung besteht aus dem Verbandsvorsitzenden sowie seinen 
beiden Stellvertretern (§ 15) und 15 weiteren Verbandsräten. 2Jedes Verbands-

mitglied entsendet aus seinem jeweiligen Stadtrat jeweils fünf der weiteren Ver-
bandsräte.  

(2) 1Die Verbandsräte kraft Amtes (Art. 31 Abs. 2 S. 1 KommZG) werden im Fall ihrer 

Verhinderung in der Verbandsversammlung durch ihre Vertreter im Amt gemäß 
Art. 39 Abs. 1 GO vertreten. 2Ist bei einem oder mehreren der Verbandsmitglieder 

der jeweilige 2. Bürgermeister als weiterer Verbandsrat entsandt, so wird der 
erste Bürgermeister in der Verbandsversammlung im Fall der Verhinderung durch 
den nach Reihenfolge weiteren Vertreter im Amt (3. Bürgermeister, weitere Stell-

vertreter) vertreten. 3Die weiteren Verbandsräte haben für den Fall der Verhin-
derung namentlich benannte Stellvertreter, die von den Verbandsmitgliedern aus 

dem jeweiligen Stadtrat bestellt werden. 4Verbandsräte können nicht untereinan-
der die Stellvertretung ausüben.  

(3) 1Die Amtszeit der Verbandsräte kraft Amtes endet mit ihrem kommunalen Wahl-

amt. 2Die weiteren Verbandsräte und ihre Stellvertreter werden für die Dauer der 
Wahlzeit des jeweiligen Stadtrats bestellt.  

(4) 1Mit dem Ausscheiden eines weiteren Verbandsrats aus dem jeweiligen Stadtrat 
endet die Amtszeit als weiterer Verbandsrat. 2Endet die Amtszeit eines weiteren 
Verbandsrats vorzeitig, entsendet das jeweilige Verbandsmitglied aus seinem 

Stadtrat unverzüglich eine andere Person als weiteren Verbandsrat. 3Gleiches gilt 
für die namentlich benannten Stellvertreter.  

 
§ 8 Rechtsstellung des Verbandsvorsitzenden und der übrigen Verbandsräte  

(1) Der Verbandsvorsitzende, seine Stellvertreter und die übrigen Mitglieder der Ver-

bandsversammlung (Verbandsräte) sind ehrenamtlich tätig.  
(2) 1Der Zweckverband entschädigt die Verbandsräte entsprechend den Vorschriften 

der Gemeindeordnung über die Entschädigung ehrenamtlich tätiger Gemeinde-
bürger. 2Verbandsräte kraft Amtes haben, soweit sie nicht Verbandsvorsitzende, 

Ausschussvorsitzende oder deren Stellvertreter sind, nur Anspruch auf Ersatz ih-
rer Auslagen. 3Das Nähere hierzu legt die Verbandsversammlung in der Entschä-
digungssatzung fest.  

 
§ 9 Einberufung der Verbandsversammlung  

(1) 1Die Verbandsversammlung wird durch den Verbandsvorsitzenden schriftlich oder 
elektronisch einberufen. 2Die Einladung muss Tagungszeit und  
-ort und die Beratungsgegenstände angeben und den Verbandsräten spätestens 

eine Woche vor der Sitzung zugehen. 3In dringenden Fällen kann der Verbands-
vorsitzende die Frist bis auf 24 Stunden abkürzen.  

(2) 1Die Verbandsversammlung ist jährlich mindestens einmal einzuberufen. 2Sie 
muss außerdem einberufen werden, wenn es mindestens ein Drittel der Ver-
bandsräte oder der Verbandsvorsitzende oder einer seiner Stellvertreter unter 

Angabe der Beratungsgegenstände beantragt.  
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§ 10 Sitzungen der Verbandsversammlung  
(1) 1Der Verbandsvorsitzende bereitet die Beratungsgegenstände der Verbandsver-

sammlung vor. 2Er leitet die Sitzung, handhabt die Ordnung und übt das Haus-
recht aus.  

(2) 1Vertreter der Aufsichtsbehörde und der Geschäftsleiter haben das Recht, an den 
Sitzungen beratend mit Rede-, aber ohne Stimmrecht teilzunehmen. 2Ihnen ist 
auf Antrag das Wort zu erteilen.  

(3) 1Die Aufsichtsbehörde ist vor jeder Sitzung zu unterrichten. 2§ 9 Abs. 1 Sätze 2 
und 3 gelten entsprechend.  

 
§ 11 Zuständigkeit der Verbandsversammlung  

(1) Die Aufgaben des Zweckverbands werden von der Verbandsversammlung wahr-

genommen, soweit nicht nach dem Gesetz, dieser Verbandssatzung  
oder besonderen Beschlüssen der Verbandsversammlung der Verbandsvorsit-

zende, der Verbandsausschuss oder der Geschäftsleiter selbständig entscheidet.  
(2) Die Entscheidung über folgende Angelegenheiten kann nicht auf den Verbands-

vorsitzenden, den Verbandsausschuss oder den Geschäftsleiter übertragen wer-

den (Art. 34 Abs. 2 KommZG):  
1. die Entscheidung über die Errichtung und die wesentliche Erweiterung der den 

Verbandsaufgaben dienenden Einrichtungen, 
2. die Beschlussfassung über die Haushaltssatzung, die Nachtragshaushaltssat-

zungen und die Aufnahme von zusätzlichen Krediten während der vorläufigen 

Haushaltsführung, 
3. die Beschlussfassung über den Finanzplan, 

4. die Feststellung der Jahresrechnung oder des Jahresabschlusses und die Ent-
lastung, 

5. die Festsetzung von Entschädigungen (§§ 3 Abs. 4, 8), 

6. der Erlass, die Änderung oder Aufhebung der Geschäftsordnung für die Ver-
bandsversammlung, 

7. die Entscheidung über die unmittelbare oder mittelbare Beteiligung sowie die 
Veräußerung einer solchen Beteiligung des Zweckverbands an einem Unter-
nehmen in Privatrechtsform, 

8. die Beschlussfassung über die Änderung der Verbandssatzung, die Auflösung 
des Zweckverbands und die Bestellung von Abwicklern.  

(3) Die Verbandsversammlung beschließt weiter über:  
1. den Abschluss von Rechtsgeschäften einschließlich des Erwerbs, der Veräuße-

rung und Belastung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten, die 
für den Zweckverband einmalig oder kumuliert je Haushaltsjahr Verpflichtun-
gen in Höhe von mehr als 50.000 EUR mit sich bringen,  

2. die Entscheidung über überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben ab 
einem Betrag von 25.000 EUR im Einzelfall, soweit sie unabweisbar sind und 

die Deckung gewährleistet ist (Art. 40 Abs. 1 S. 1 KommZG i.V.m. Art. 66 
Abs. 1 S. 1 GO),  

3. die Bestellung und Entlassung des Geschäftsleiters. 

 
§ 12 Stimmverteilung und Beschlüsse in der Verbandsversammlung  

(1) 1Jeder Verbandsrat hat eine Stimme. 2Die Verbandsversammlung umfasst damit 
18 Stimmen.  

(2) 1Die Verbandsversammlung ist beschlussfähig, wenn sämtliche Verbandsräte 

ordnungsgemäß geladen sind und die anwesenden stimmberechtigten Verbands-
räte bzw. deren Stellvertreter die Mehrheit der von der Verbandssatzung vorge-
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sehenen Stimmenzahl erreichen. 2Für den Ausschluss wegen persönlicher Betei-
ligung gilt Art. 49 GO entsprechend. 3Über andere als in der Einladung angege-

bene Beratungsgegenstände darf nur dann Beschluss gefasst werden, wenn  
1. die Angelegenheit dringlich ist und die Verbandsversammlung der Behandlung 

mehrheitlich zustimmt  
oder 
2. sämtliche Verbandsräte bzw. deren Stellvertreter anwesend sind und kein Ver-

bandsrat bzw. Stellvertreter der Behandlung widerspricht.  
(3) 1Wird die Verbandsversammlung wegen Beschlussunfähigkeit, die nicht auf der 

persönlichen Beteiligung der Mehrheit der Verbandsräte beruht, innerhalb von 
vier Wochen zum zweiten Mal zur Behandlung desselben Beratungsgegenstands 
einberufen, so ist sie ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen beschlussfä-

hig. 2Auf diese Folge ist in der zweiten Einladung hinzuweisen.  
(4) 1Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst, soweit das Gesetz 

oder die Verbandssatzung nicht etwas anderes vorschreiben. 2Bei Stimmengleich-
heit ist der Antrag abgelehnt. 3Es wird offen abgestimmt. 4Die Verbandsmitglieder 
können ihre Verbandsräte anweisen, wie sie in der Verbandsversammlung abzu-

stimmen haben. 5Die Abstimmung entgegen der Weisung berührt die Gültigkeit 
des Beschlusses der Verbandsversammlung nicht.  

 
§ 13 Zusammensetzung und Sitzungen des Verbandsausschusses, Stellvertretung und 

Rechtsstellung der Ausschussmitglieder  

(1) Der Verbandsausschuss besteht aus dem Verbandsvorsitzenden und den weite-
ren Verbandsräten kraft Amtes.  

(2) 1Die Verbandsversammlung bestellt für die Mitglieder des Verbandsausschusses 
Stellvertreter aus den weiteren Verbandsräten, wobei jedes Verbandsmitglied zu 
berücksichtigen ist. 2Die Bestellung zum Stellvertreter gilt für die Dauer der Zu-

gehörigkeit zur Verbandsversammlung. 3Die für die Mitglieder des Verbandsaus-
schusses bestellten Stellvertreter können von der Verbandsversammlung nur aus 

wichtigem Grund abberufen werden.  
(3) 1Der jeweilige Verbandsvorsitzende (§ 15) ist zugleich Vorsitzender des Ver-

bandsausschusses. 2Der Vorsitzende des Verbandsausschusses wird im Falle sei-

ner Verhinderung für die Funktion des Ausschussvorsitzenden durch den Stell-
vertreter des Verbandsvorsitzenden und für das Stimmrecht durch seinen nach 

Abs. 2 bestellten Stellvertreter vertreten.  
(4) Für die Sitzungen und Beschlüsse des Verbandsausschusses gelten die Bestim-

mungen für die Verbandsversammlung (§§ 9, 10 Abs. 1 und 12) entsprechend.  
(5) Für die Rechtsstellung der Mitglieder des Verbandsausschusses gilt § 8 entspre-

chend.  

 
§ 14 Zuständigkeit des Verbandsausschusses  

(1) Der Verbandsausschuss berät in nicht öffentlicher Sitzung die Angelegenheiten 
vor, über die die Verbandsversammlung beschließt. 

(2) Der Verbandsausschuss beschließt in allen Angelegenheiten, die nicht nach dem 

Gesetz oder dieser Verbandssatzung in den Zuständigkeitsbereich der Verbands-
versammlung fallen oder nach dem Gesetz, dieser Verbandssatzung oder beson-

derem Beschluss der Verbandsversammlung dem Verbandsvorsitzenden oder 
dem Geschäftsleiter zur selbständigen Entscheidung übertragen sind (Auffangzu-
ständigkeit des Verbandsausschusses).  

(3) Der Verbandsausschuss beschließt insbesondere über:  
1. den Abschluss von Rechtsgeschäften einschließlich des Erwerbs, der Veräuße-

rung und Belastung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten, die 
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für den Zweckverband einmalig oder kumuliert je Haushaltsjahr Verpflichtun-
gen in Höhe von mehr als 25.000 EUR mit sich bringen,  

2. die Aufnahme von Darlehen,  
3. die Vergabe von Lieferungen und Leistungen im Rahmen des Haushaltsplans, 

wenn der Gegenstandswert im Einzelfall 25.000 EUR übersteigt,  
4. die Entscheidung über überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben von 

mehr als 10.000 EUR bis zu einem Betrag von 25.000 EUR im Einzelfall, soweit 

sie unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist (Art. 40 Abs. 1 S. 1 
KommZG i.V.m. Art. 66 Abs. 1 S. 1 GO),  

5. die Einstellung, Höhergruppierung, Abordnung oder Versetzung, Zuweisung 
an einen Dritten, Beschäftigung mittels Personalgestellung und Entlassung 
von Arbeitnehmern des Zweckverbands ab Entgeltgruppe 9 des Tarifvertrags 

für den öffentlichen Dienst oder ab einem entsprechenden Entgelt.  
(4) Der Verbandsausschuss beschließt des Weiteren über die Angelegenheiten, die 

ihm die Verbandsversammlung durch besonderen Beschluss unbeschadet des Art. 
37 Abs. 2 KommZG bzw. § 11 Abs. 2 dieser Verbandssatzung aus ihren gesetzli-
chen Zuständigkeiten übertragen hat.  

(5) 1Der Verbandsausschuss kann Angelegenheiten, über die er zu beschließen hat, 
allgemein oder für den Einzelfall auf den Verbandsvorsitzenden oder den Ge-

schäftsleiter übertragen. 2Er kann diese Übertragung jederzeit für die Zukunft 
widerrufen.  

 

§ 15 Verbandsvorsitzender und Stellvertreter  
(1) Der Verbandsvorsitzende hat einen ersten und einen weiteren Stellvertreter.  

(2) Verbandsvorsitzender, erster stellvertretender Verbandsvorsitzender und weite-
rer stellvertretender Verbandsvorsitzender sind die jeweiligen ersten Bürgermeis-
ter der Städte Burglengenfeld, Maxhütte-Haidhof und Teublitz.  

(3) 1Am Tag des Inkrafttretens dieser Verbandssatzung wird der erste Bürgermeister 
der Stadt Maxhütte-Haidhof Verbandsvorsitzender, der erste Bürgermeister der 

Stadt Teublitz erster stellvertretender Verbandsvorsitzender und der erste Bür-
germeister der Stadt Burglengenfeld weiterer stellvertretender Verbandsvorsit-
zender. 2Nach zwei Jahren übernimmt der erste Bürgermeister der Stadt Teublitz 

den Verbandsvorsitz, der erste Bürgermeister der Stadt Burglengenfeld den ers-
ten stellvertretenden Verbandsvorsitz und der erste Bürgermeister der Stadt 

Maxhütte-Haidhof den weiteren stellvertretenden Verbandsvorsitz. 3Nach weite-
ren zwei Jahren übernimmt der erste Bürgermeister der Stadt Burglengenfeld den 

Verbandsvorsitz, der erste Bürgermeister der Stadt Maxhütte-Haidhof den ersten 
stellvertretenden Verbandsvorsitz und der erste Bürgermeister der Stadt Teublitz 
den weiteren stellvertretenden Verbandsvorsitz. 5Der zweijährige Wechselturnus 

und die Reihenfolge im Verbandsvorsitz gelten auch in der Folgezeit.  
(4) 1Ist der Verbandsvorsitzende verhindert, wird er für die Funktion des Verbands-

vorsitzenden durch den ersten stellvertretenden Verbandsvorsitzenden vertreten. 
2Ist auch der erste stellvertretende Verbandsvorsitzende verhindert, wird der 
Verbandsvorsitzende für die Funktion des Verbandsvorsitzenden durch den wei-

teren stellvertretenden Verbandsvorsitzenden vertreten. 3Für das Stimmrecht in 
der Verbandsversammlung wird der Verbandsvorsitzende durch seinen Vertreter 

im Amt vertreten.  
 

§ 16 Zuständigkeit des Verbandsvorsitzenden  

(1) Der Verbandsvorsitzende vertritt den Zweckverband nach außen.  
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(2) 1Der Verbandsvorsitzende vollzieht die Beschlüsse der Verbandsversammlung 
und erledigt in eigener Zuständigkeit alle Angelegenheiten, die nach der Gemein-

deordnung kraft Gesetzes dem ersten Bürgermeister zukommen.2Er erfüllt die 
ihm im KommZG zugewiesenen weiteren Aufgaben.  

(3) Der Verbandsvorsitzende entscheidet im Rahmen seiner Zuständigkeiten und 
Aufgaben nach Abs. 2 insbesondere über:  
1. den Abschluss von Rechtsgeschäften einschließlich des Erwerbes, der Veräu-

ßerung und Belastung von Grundstücken und grundstückgleichen Rechten, die 
für den Zweckverband einmalig oder kumuliert je Haushaltsjahr Verpflichtun-

gen in Höhe von bis zu 25.000 EUR mit sich bringen, 
2. die Vergabe von Lieferungen und Leistungen im Rahmen des Haushaltsplans, 

wenn der Gegenstandswert im Einzelfall 25.000 EUR nicht übersteigt, 

3. überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben bis zu einem Betrag von 
10.000 EUR im Einzelfall, soweit sie unabweisbar sind und die Deckung ge-

währleistet ist (Art. 40 Abs. 1 S. 1 KommZG i.V.m. Art. 66 Abs. 1 S. 1 GO), 
4. die Einstellung, Höhergruppierung, Abordnung oder Versetzung, Zuweisung 

an einen Dritten, Beschäftigung mittels Personalgestellung und Entlassung 

von Arbeitnehmern des Zweckverbands bis einschließlich Entgeltgruppe 8 des 
Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst oder bis zu einem entsprechenden 

Entgelt.  
(4) Durch besonderen Beschluss des Verbandsausschusses können dem Verbands-

vorsitzenden unbeschadet § 11 Abs. 2 weitere Angelegenheiten zur selbständigen 

Erledigung übertragen werden.  
(5) Der Verbandsvorsitzende kann einzelne seiner Befugnisse seinen Stellvertretern 

und laufende Verwaltungsangelegenheiten Dienstkräften des Zweckverbands 
übertragen.  

 

III. Wirtschafts- und Haushaltsführung  
 

 § 17 Anzuwendende Vorschriften  
Für die Wirtschaft- und Haushaltsführung des Zweckverbands gelten die Vor-
schriften über die Gemeindewirtschaft entsprechend, soweit sich nicht aus dem 

KommZG etwas anderes ergibt.  
 

§ 18 Haushaltssatzung  
(1) Der Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans ist den Verbandsmit-

gliedern spätestens einen Monat vor der Beschlussfassung in der Verbandsver-
sammlung zu übermitteln.  

(2) 1Die Haushaltssatzung ist spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres 

zu beschließen und mit ihren Anlagen der Aufsichtsbehörde vorzulegen. 2Haus-
haltsjahr ist das Kalenderjahr.  

(3) Die Haushaltssatzung wird, wenn rechtsaufsichtliche Genehmigungen erforderlich 
sind, nach Erteilung der Genehmigung, sonst vier Wochen nach der Vorlage an 
die Aufsichtsbehörde bekannt gemacht.  

 
§ 19 Deckung des Finanzbedarfs  

(1) Der durch Fördermittel, Zuschüsse, Kredite und sonstige Einnahmen nicht ge-
deckte Finanzbedarf des Zweckverbands wird auf die Verbandsmitglieder umge-
legt (Umlage).  

(2) 1Die Stadt Burglengenfeld, die Stadt Maxhütte-Haidhof und die Stadt Teublitz 
tragen die Umlage nach dem Verhältnis ihrer Einwohnerzahlen zueinander. 2Es 
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gilt die letzte jeweils zum 1. Januar durch das Bayerische Landesamt für Daten-
verarbeitung und Statistik amtlich festgestellte Einwohnerzahl.  

(3) 1Die Umlage wird in der Haushaltssatzung für jedes Haushaltsjahr neu festge-
setzt. 2Die Umlage kann während des Haushaltsjahres nur durch eine Nachtrags-

haushaltssatzung geändert werden.  
(4) Die Umlagebeträge sind den Verbandsmitgliedern durch schriftlichen Bescheid 

mitzuteilen (Umlagebescheid).  

(5) 1Die Umlage wird mit einem Viertel ihres Jahresbetrags am 15.02., 15.05., 15.08. 
und 15.11. eines jeden Jahres fällig. 2Werden diese Teilzahlungen nicht rechtzei-

tig entrichtet, werden vom säumigen Verbandsmitglied Verzugszinsen erhoben. 
3Der Verzugszinssatz beträgt für das Jahr fünf Prozentpunkte über dem Basis-
zinssatz.  

(6) 1Ist die Umlage bei Beginn des Haushaltsjahrs noch nicht festgesetzt, so kann 
der Zweckverband bis zur Festsetzung vorläufige vierteljährliche Teilbeträge in 

Höhe der im abgelaufenen Haushaltsjahr zuletzt erhobenen Teilbeträge erheben. 
2Nach Festsetzung der Umlage für das laufende Haushaltsjahr ist über die vor-
läufigen Zahlungen zum nächsten Fälligkeitszeitpunkt abzurechnen.  

 
§ 20 Geschäftsstelle, Geschäftsleiter und Kassenverwaltung  

(1) 1Der Zweckverband unterhält eine Geschäftsstelle mit Sitz in Teublitz. 2Die Ge-
schäftsstelle führt die laufenden Verwaltungsarbeiten des Zweckverbands ein-
schließlich der Aufstellung des Haushaltsplans durch. 3Die Führung der Kassen-

geschäfte wird gegen angemessene Kostenerstattung auf die Stadtkasse Teublitz 
übertragen. 4Der Zweckverband und die Stadt Teublitz schließen hierzu eine 

Zweckvereinbarung.  
(2) 1Der Zweckverband stattet die Geschäftsstelle mit dem erforderlichen Personal 

aus. 2Er soll sich dabei des nach § 5 Abs. 2 übernommenen Personals bedienen.  

(3) 1Der Zweckverband bestellt einen Geschäftsleiter. 2Aufgaben und Zuständigkei-
ten des Geschäftsleiters bestimmen sich nach Art. 39 Abs. 2 KommZG.  

 
§ 21 Jahresrechnung, Prüfung  

(1) Der Verbandsvorsitzende legt der Verbandsversammlung die Jahresrechnung in-

nerhalb von sechs Monaten nach Abschluss des Haushaltsjahres vor.  
(2) 1Die Jahresrechnung wird binnen drei Monaten nach Vorlage durch den Verbands-

vorsitzenden durch einen aus der Mitte der Verbandsversammlung zu bildenden 
Prüfungsausschuss örtlich geprüft. 2Der Prüfungsausschuss besteht aus sechs 

Verbandsräten. 3Der Verbandsvorsitzende ist nicht Mitglied des Prüfungsaus-
schusses. 4Die Mitglieder des Prüfungsausschusses wählen aus ihrer Mitte den 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses.  

(3) Nach der örtlichen Prüfung stellt die Verbandsversammlung die Jahresrechnung 
fest und beschließt über die Entlastung.  

(4) Nach Feststellung der Jahresrechnung veranlasst der Verbandsvorsitzende die 
überörtliche Rechnungsprüfung durch den Bayerischen Kommunalen Prüfungs-
verband.  

 
IV. Änderung der Verbandssatzung, Austritt, Auflösung und Abwicklung des 

Zweckverbands  
 

§ 22 Änderung der Verbandssatzung, Beitritt weiterer Mitglieder  

(1) Änderungen der in § 3 Abs. 2 bestimmten Verbandsaufgaben und der Beitritt 
weiterer Verbandsmitglieder bedürfen eines einstimmigen Beschlusses mit der 
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satzungsmäßigen Stimmenzahl der Verbandsversammlung sowie der Zustim-
mung aller Verbandsmitglieder.  

(2) Sonstige Änderungen der Verbandssatzung bedürfen eines Beschlusses mit einer 
Mehrheit von zwei Drittel der satzungsmäßigen Stimmenzahl der Verbandsver-

sammlung.  
(3) 1Jede Änderung der Verbandssatzung ist im Amtsblatt der Aufsichtsbehörde amt-

lich bekannt zu machen. 2Änderungen der Verbandssatzung werden am Tag nach 

der Bekanntmachung im Amtsblatt der Aufsichtsbehörde wirksam. 
 

§ 23 Austritt, außerordentliche Kündigung  
(1) Der Austritt eines Verbandsmitglieds ist nur mit Zustimmung der anderen Ver-

bandsmitglieder möglich.  

(2) 1Der Austritt eines Verbandsmitglieds ist nur zum Schluss eines Haushaltsjahres 
zulässig, frühestens jedoch fünf Jahre nach Gründung des Zweckverbands. 2Der 

Austritt muss mindestens ein Jahr vorher schriftlich erklärt werden.  
(3) Ein Verbandsmitglied kann seine Mitgliedschaft aus wichtigem Grund kündigen, 

wenn die Fortsetzung der Mitgliedschaft auch unter Würdigung der Interessen 

der verbleibenden Mitglieder unzumutbar geworden ist.  
(4) 1Scheidet ein Verbandsmitglied aus dem Zweckverband aus, ohne dass dadurch 

der Zweckverband aufgelöst wird, so wird es mit dem Betrag abgefunden, den es 
bei der Auflösung erhalten würde, wenn der Zweckverband zum Zeitpunkt seines 
Ausscheidens aufgelöst werden würde. 2Das ausscheidende Mitglied hat das 

Recht, die auf seinem Gebiet gelegenen Gegenstände des Anlagevermögens un-
ter Anrechnung auf seinen Abfindungsanspruch zum Zeitwert zu übernehmen, 

soweit diese Gegenstände vom Zweckverband nicht mehr benötigt werden. 3Der 
Abfindungsanspruch wird drei Jahre nach dem Ausscheiden, spätestens mit der 
Auflösung des Zweckverbands fällig. 4Die Beteiligten können für die Berechnung 

und Fälligkeit des Abfindungsanspruchs eine abweichende Regelung vereinbaren.  
 

§ 24 Auflösung, Abwicklung  
(1) Die Auflösung des Zweckverbands bedarf eines Beschlusses mit einer Mehrheit 

von zwei Dritteln der satzungsmäßigen Stimmenzahl in der Verbandsversamm-

lung.  
(2) Wird der Zweckverband aufgelöst, findet vorbehaltlich der nachfolgenden Best-

immungen eine Abwicklung nach Art. 47 KommZG statt.  
(3) 1Die bei Auflösung vorhandenen Verbandsmitglieder haben angemessene Rege-

lungen über die weitere Verwendung bzw. Verwertung der vorhandenen unbe-
weglichen und beweglichen Gegenstände des Anlagevermögens anzustreben. 
2Insbesondere soll den Städten die Möglichkeit eingeräumt werden, vorhandenes 

Mobiliar und IT-Ausstattung zum Zeitwert zu erwerben.  
(4) 1Die bei Auflösung vorhandenen Beschäftigten des Zweckverbands sind in dem 

Verhältnis in gemeindliche Beschäftigungsverhältnisse zu übernehmen, wie die 
Beschäftigten bei der Errichtung des Zweckverbands auf den Zweckverband über-
gegangen waren. 2Dabei ist zu berücksichtigen, dass Beschäftigte, die vor Errich-

tung des Zweckverbands bei einer Verbandsgemeinde beschäftigt waren, von 
dieser wieder zu übernehmen sind.  

(5) Ein nach Abwicklung der Geschäfte, Befriedigung der Gläubiger und Auseinander-
setzung nach Absätzen 2 und 3 verbleibendes Negativsaldo bzw. verbleibender 
Überschuss ist nach dem Umlegungsschlüssel der Umlage (§ 19 Abs. 2) zwischen 

den Städten aufzuteilen.  
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V. Schlussbestimmungen  
 

§ 25 Anzuwendende Vorschriften  
Soweit nicht das KommZG oder die Verbandssatzung etwas anderes vorschrei-

ben, sind auf den Zweckverband die für die Gemeinde geltenden Vorschriften 
entsprechend anzuwenden.  

 

§ 26 Öffentliche Bekanntmachung  
(1) 1Bekanntmachungen des Zweckverbands erfolgen, soweit sie gesetzlich vorge-

schrieben sind, im Amtsblatt der Aufsichtsbehörde. 2Die Verbandsmitglieder wei-
sen in der für die amtliche Bekanntmachung ihrer Satzungen vorgesehenen Form 
auf diese Bekanntmachung hin.  

(2) 1Sonstige Bekanntmachungen des Zweckverbands werden in ortsüblicher Weise 
vorgenommen. 2Die Aufsichtsbehörde kann darüber hinaus eine Veröffentlichung 

im Amtsblatt der Aufsichtsbehörde anordnen.  
 

§ 27 Schlichtung von Streitigkeiten  

(1) Bei Streitigkeiten zwischen dem Zweckverband und seinen Verbandsmitgliedern 
sowie bei Streitigkeiten zwischen den Verbandsmitgliedern aus dem Verbands-

verhältnis ist das Landratsamt Schwandorf zur Schlichtung anzurufen.  
(2) Soweit eine Schlichtung nicht zu erreichen ist, sind die Streitbeteiligten berech-

tigt, die im Streit stehenden Rechte und Pflichten vor den Verwaltungsgerichten 

geltend zu machen.  
 

§ 28 Inkrafttreten  
1Die Aufsichtsbehörde hat die Verbandssatzung und ihre Genehmigung in ihrem 
Amtsblatt amtlich bekannt zu machen. 2Der Zweckverband entsteht am Tag nach 

dieser Bekanntmachung.  
 

 
 
Beim Landkreis Schwandorf ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Stelle am 

Kreisbauhof in Neunburg v. W. zu besetzen 
 

Bewerber/innen müssen über eine abgeschlossene Ausbildung als Nutzfahrzeugmecha-
niker, Landmaschinenmechaniker oder KfZ-Mechaniker verfügen. Der Besitz des Füh-

rerscheins der Klasse CE (alt: Klasse 2) ist erforderlich. 
Nähere Informationen zu dieser Stellenausschreibung finden Sie im Internet unter 
www.Landkreis-Schwandorf.de/Stellenausschreibungen. 

 
Schwandorf, 22.06.2021 

Landratsamt Schwandorf 
Tischler 
1. Stellvertreter des Landrats 

 
 

 
Verleihung von Landkreisverdienstmedaillen 
 

Laut Beschluss Nr. 59 des Kreistages des Landkreises Schwandorf vom 21. Dezember 
2020 wurde die Landkreisverdienstmedaille an folgende Personen verliehen: 

 

http://www.landkreis-schwandorf.de/Stellenausschreibungen


Amtsblatt 32 / 2021 Seite 15 

 

 

 

 

1. Maria Baumer, 92559 Winklarn 
2. Dr. Margit Berwing-Wittl, 93183 Holzheim am Forst 

3. Josef Biebl, 92526 Oberviechtach 
4. Dr. Thomas Brandl, 93158 Teublitz 

5. Georg Butz, 92533 Wernberg-Köblitz 
6. Siegfried Damm, 93158 Teublitz 
7. Staatssekretärin a. D. Marianne Deml, 92431 Neunburg vorm Wald 

8. Michael Ebnet, 92539 Schönsee 
9. Pfarrer Leo Feichtmeier, 93149 Nittenau 

10. MdL Joachim Hanisch, 92436 Bruck i. d. Opf.  
11. Hans Hottner, 92421 Schwandorf 
12. Herbert Krauthann, 92421 Schwandorf 

13. Sandra Loew, 92533 Wernberg-Köblitz 
14. Staatsministerin a. D. Emilia Müller, 92436 Bruck i. d. Opf.  

15. Alois Seegerer, 92543 Guteneck 
Die Aushändigung der Landkreisverdienstmedaillen erfolgte am 11. Juni 2021. 
 

Schwandorf, 21. Juni 2021 
Thomas Ebeling 

Landrat 
 


